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RECHNUNGSWESEN
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Ein funktionierendes Rechnungswesen stellt in 
Sozialunternehmen eine stabile Grundlage für die 
Finanzierung sozialer Dienstleistungangebote dar. 
So müssen zunehmend mehr interne Informationen 
zur finanziellen und wirtschaftlichen Situation 
eines Betriebs erhoben, strukturiert und plausibel 
dargestellt werden, um den Wünschen von Politik, 
Kostenträgern, Zuschussgebern, Spendern und 
Nutzern zu genügen – auch wenn es dazu eigentlich 
keine gesetzlichen Verpflichtungen geben sollte.

Der Ruf nach mehr Wirtschaftlichkeit 
in der Sozialwirtschaft führt dazu, dass 
das Rechnungswesen auch in sozialen 
Einrichtungen und Diensten eine im-
mer größere Rolle spielt. Da diese in 
der Regel auch am geschäftlichen Ver-
kehr teilnehmen, sind sie häufig nicht 
nur aufgrund handels- und steuerrecht-
licher Vorschriften, sondern auch aus 
praktischen Gründen dazu verpflichtet, 
ein Rechnungswesen nach kaufmänni-
schen Gesichtspunkten einzurichten. Im 
Folgenden werden die Möglichkeiten 
des Rechnungswesens unter besonderer 
Berücksichtigung der rechtlichen und 
praktischen Rahmenbedingungen in 
Sozialunternehmen aufgezeigt.

Das Rechnungswesen ist zentraler 
Bestandteil der betriebswirtschaftlichen 
Gestaltungs- und Steuerungsfunktionen 
(Holdenrieder 2013). Es stellt ein Doku-
mentations-, Informations- und Über-
wachungsinstrument dar, das sämtliche 
Mengen- und Wertbewegungen im Un-
ternehmensbereich erfasst, überwacht 
und nach deren Aufbereitung sowie 
Auswertung die Daten und Steuerungs-
größen für unternehmerische Planungen 
liefert (Zimmermann/Fries/Hoch 2003).

Dabei beinhaltet die Dokumentati-
onsfunktion die zeitlich und sachlich 
geordnete Aufzeichnung aller Ge-

schäftsvorgänge auf Basis von Belegen. 
Die Informationsfunktion zielt auf die 
Bereitstellung von planungs- und ent-
scheidungsrelevanten Informationen 
zu Vermögen, Kapital, Erträgen, Auf-
wendungen etc. für interne Adressaten 
(z. B. das Management) sowie externe 
Empfänger (z. B. Anteilseigner, Finanz-
behörden und Zuwendungsgeber) ab. 
Die Überwachungsfunktion des Rech-
nungswesens erfüllt sich schließlich 
durch den Aufbau eines aussagefähigen 
Systems zur Ergebniskontrolle (Holden-
rieder 2013).

Im Rechnungswesen wird grundsätz-
lich zwischen dem externen Rechnungs-
wesen (Finanzbuchhaltung) und dem in-
ternen Rechnungswesen (Kosten- und 
Leistungsrechnung) unterschieden. Das 
externe Rechnungswesen richtet sich 
vorwiegend nach außen, insbesondere 
an Kapitalgeber, Steuerbehörden, Lie-
feranten und Kunden. Es orientiert sich 
an der Vergangenheit und ist in großen 
Teilen gesetzlich oder durch Statut (z. B. 
Satzung oder Gesellschaftsvertrag) vor-
geschrieben (Heister 2008). Das externe 
Rechnungswesen dient als Datengrund-
lage für das interne Rechnungswesen, 
das sich im Gegensatz dazu in erster 
Linie nach innen richtet, insbesondere 
an Kostenverantwortliche und das Ma-
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nagement, aber auch an öffentliche So-
zialleistungsträger.

An das interne Rechnungswesen 
schließen zentrale Bereiche der be-
triebswirtschaftlichen Funktion »Con-
trolling« an, das zum Zwecke einer ent-
scheidungsorientierten Aufbereitung von 
Informationen sowie Unterstützung des 
Managements auf die Daten des Rech-
nungswesens zugreift (Schellberg 2007).

Externes Rechnungswesen

Vier grundsätzliche Formen des exter-
nen Rechnungswesens für Sozialunter-
nehmen lassen sich unterscheiden.

■■ Die einfache Buchführung, bei der 
Einnahmen und Ausgaben im Rah-
men einer Einnahmen-Ausgaben-
Rechnung chronologisch erfasst 
und gegenübergestellt werden. Diese 
vereinfachte Form der Gewinner-
mittlung ist als Mindestform der 
Rechnungslegung vom Steuerrecht 
vorgeschrieben (§  4 Abs.  3 EStG). 
Der steuerlich relevante Gewinn 
oder Verlust ermittelt sich als Saldo 
aus Einnahmen und Ausgaben; dabei 
regelt das Steuerrecht, was als Ein-
nahme oder Ausgabe geltend gemacht 
werden darf. Typische Einnahmen so-
zialer Einrichtungen und Dienste sind 
Spenden, Mitgliedsbeiträge, öffentli-
che Zuschüsse und Leistungsentgel-
te. Prägende Ausgabenbereiche sind 
Personal- und Sachausgaben. In der 
Regel gilt hier das Zu- und Abfluss-
prinzip, nach dem Einnahmen und 
Ausgaben dem Kalenderjahr zugeord-
net werden, in dem sie zugeflossen 
sind oder geleistet werden. Bei der 
einfachen Buchhaltung erfolgt kein 
buchmäßiger Ausweis des Inventars 
und die Bilanzierung und Bewertung 
von Vermögen und Kapital entfällt 
(Eschenbach/Horak, 2003).

■■ In Behörden und öffentlichen Unter-
nehmen findet in der Regel die so-
genannte Kameralistik Anwendung, 
die in Grundzügen der einfachen 
Buchführung entspricht. Im Mittel-
punkt steht die Erfüllung des vom 
Träger oder von politischen Gremien 
verabschiedeten Haushaltsplans, der 
die Ausgaben und Einnahmen eines 
Jahres gegenüberstellt. Dabei wird 
zwischen der Verwaltungskameralis-
tik und der Betriebskameralistik un-
terschieden. Die Verwaltungskame-

ralistik kommt in solchen Institutio-
nen der öffentlichen Verwaltung zum 
Einsatz, die ihre Leistungen weitge-
hend unentgeltlich abgeben und so-
mit in erster Linie durch Zuschüsse 
finanziert werden. Dagegen gilt die 
Betriebskameralistik für Institutio-
nen, die mit ihrer Haushaltsführung 
nicht mehr an einen Haushaltsplan 
gebunden sind und neben Ein- und 
Ausgaben auch mit Aufwendungen 
und Erträgen rechnen (vgl. Decker/
Decker, 2008).

■■ Das kaufmännische Rechnungswe-
sen, die so genannte doppelte Buch-
führung, ist die typische Form des 
Rechnungswesens wirtschaftlicher 
Betriebe und orientiert sich als Ge-
samtvermögensrechnung am Jahres-
abschluss, bestehend aus der Bilanz, 
der Gewinn-und-Verlust-Rechnung 
sowie einem Anhang. Sämtliche Ge-
schäftsvorfälle werden während des 
Jahres gebucht und am Ende im Jah-
resabschluss zusammengefasst. Dabei 
werden die Ergebnisentwicklung so-
wie die Entwicklung von Vermögen 
und Schulden im Rahmen der doppel-
ten Buchführung systematisch erfasst 
(Schellberg 2007). Anders als bei der 
Einnahmen-Ausgaben-Rechnung, bei 
der das Zu- und Abflussprinzip gilt, 
geht das kaufmännische Rechnungs-
wesen stets vom Grundsatz der peri-
odengerechten Abgrenzung aus, das 
bedeutet insbesondere, dass Aufwen-

dungen und Erträge unabhängig vom 
Termin der Zahlung im Zeitpunkt 
der wirtschaftlichen Verursachung 
erfasst werden (Holdenrieder 2013).

■■ In öffentlichen Einrichtungen und 
Diensten wird zunehmend auf das 
Neue Öffentliche Haushalts- und 
Rechnungswesen (NÖHR), die 
»Doppik«, umgestellt, die auf der 
doppelten Buchführung basiert. 
Das Konzept zielt vor allem darauf 
ab, Haushaltsplanung, Steuerung, 
Buchführung und Rechnungswesen 
öffentlicher Gebietskörperschaften zu 
modernisieren, wobei sich die genaue 

Ausgestaltung zwischen den Bundes-
ländern und innerhalb der kommuna-
len Ebenen unterscheidet (ebd.).

Die gesetzlichen Grundlagen zur Anwen-
dung bestimmter Formen des Rechnungs-
wesens in Sozialunternehmen finden 
sich insbesondere im Handelsrecht, dem 
Steuerrecht, der Pflegebuchführungsver-
ordnung sowie dem Vereinsrecht. Darü-
ber hinaus bedingt die Darstellung der 
Kreditwürdigkeit verstärkt zusätzliche 
Rechnungslegungserfordernisse.

Die kaufmännische Buchführung ist 
für Kaufleute im Sinne des Handels-
gesetzbuches (§ 242 Abs. 1 HGB) ver-
pflichtend, also für jeden, der ein Han-
delsgewerbe betreibt, das einen »nach 
Art oder Umfang einen in kaufmänni-
scher Weise eingerichteten Geschäfts-
betrieb« erfordert, insbesondere die 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
(GmbH), die gemeinnützige Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung (gGmbH) 
und die Genossenschaft. Je nach Rechts-
form sind dabei unterschiedliche Glie-
derungs- und Formvorschriften zu be-
achten.

Für freigemeinnützig tätige Sozial-
unternehmen mit bürgerlich-rechtlicher 
oder kirchlicher Rechtsform, die nicht 
kraft Kaufmannseigenschaft dem Han-
delsrecht unterliegen, beispielsweise der 
eingetragene Verein sowie die private 
oder kirchliche Stiftung, ergibt sich eine 
Buchführungspflicht dagegen in der Re-

gel nur aus dem Steuerrecht. Dabei sieht 
die Abgabenordnung (§§  140 ff. AO) 
eine Buchführungspflicht für steuerbe-
günstigte Organisationen nach handels-
rechtlichen Vorschriften vor. Im Gegen-
satz zu größeren gewerblichen Betrieben 
(Umsatz > 500 000 Euro oder Gewinn > 
50 000 Euro), beschränkt sich diese für 
freigemeinnützige Organisationen aller-
dings auf die vereinfachte Buchführungs-
pflicht (Bea/Friedl/Schweitzer 2004).

Unabhängig von den handelsrecht-
lichen Vorschriften zur Kaufmanns-
eigenschaft und von der Rechtsform 
unterliegen seit Einführung der Pflege-

»Das Rechnungswesen muss die zentrale 
Frage beantworten können: Welche 
Kosten sind wo und wofür angefallen?«
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buchführungsverordnung (PBV) (§§ 1, 
9 PBV) sämtliche Pflegeeinrichtungen 
grundsätzlich den Rechnungs- und 
Buchführungspflichten.

Träger der Sozialen Arbeit, deren 
Tätigkeitsbereich sich auch auf die in-
ternationale Zusammenarbeit erstreckt, 
haben neben den genannten Vorschrif-
ten verstärkt auch internationale Rech-
nungslegungsnormen und Rechnungsle-
gungssysteme zu berücksichtigen (Furt-
müller 2007).

Ein zunehmend verbreitetes Motiv 
zur »freiwilligen« Anwendung handels-
rechtlicher Vorschriften durch freige-
meinnützig tätige Sozialunternehmen 
(z. B. in der Rechtsform des eingetrage-
nen Vereins oder der Stiftung) begründet 
sich in den steigenden Anforderungen 
der Kostenträger oder der öffentlichen 
Hand für die Vergabe von Zuwendun-
gen. Um diesen Anforderungen zu ge-
nügen, müssen von Sozialunternehmen 
zunehmend Informationen bereitgestellt 
werden (beispielsweise Auskünfte zum 
vorhandenen Vermögen), welche über 
die Informationen hinausgehen, die bei 
einer Anwendung der gesetzlich ver-
pflichtenden Mindestvorschriften zur 
Rechnungslegung bzw. der Einnahmen-
Ausgaben-Rechnung bereitgestellt wer-
den können (Busse 2010).

Darüber hinaus setzt sich in der so-
zialwirtschaftlichen Praxis, oftmals 
unabhängig von rechtlichen Voraus-
setzungen und etwaigen Auflagen der 
Zuwendungsgeber, insgesamt die kauf-

männische Buchführung durch. Dies 
begründet sich häufig in der Erkennt-
nis, dass diese eine Reihe von Vorteilen 
gegenüber der einfachen Buchführung 
aufweist (vgl. Abb. 1).

Ähnlich wie bei freigemeinnützigen 
Trägern zeichnet sich in den jüngeren 
kommunalen Reformansätzen eine 
Hinwendung zum kaufmännischen 
Rechnungswesen oder der Doppik ab 
– und somit eine Abkehr von der ka-
meralistischen Rechnungslegung. Dies 
erfolgt oftmals mit dem Ziel, die Wirt-
schaftlichkeit zu verbessern und die 
Steuerungsmöglichkeiten in öffentlichen 
Körperschaften zu erhöhen. Dabei wird 
das kaufmännische Rechnungswesen in 
politisch gesteuerten Institutionen und 
Organisationen, die öffentliche Gelder 
verwalten, häufig durch ein finanzielles 
Planungs- und Steuerungsinstrument 
ergänzt, beispielsweise in Form eines 

Budgetierungssystems oder eines Haus-
haltsplans, das jedoch nicht den stren-
gen kameralistischen Regelungen folgt 
(Schellberg 2007).

Internes Rechnungswesen

Das interne Rechnungswesen, auch Be-
triebsbuchhaltung genannt, baut auf 
dem externen Rechnungswesen auf 
und dient als internes Kontroll- und 
Führungsinstrument. Zentrales Ele-
ment des internen Rechnungswesens 
ist die Kosten- und Leistungsrechnung 
(Kostenrechnung), die als Grundlage für 
Managemententscheidungen bei Preis-
bildung, Investitionen, Rationalisierung 
sowie Wirtschaftlichkeitsuntersuchun-
gen dient.

Darüber hinaus dient die Kosten- und 
Leistungsrechnung in Sozialunterneh-
men auch als Grundlage für Vergütungs-
verhandlungen mit den öffentlichen 
Sozialleistungsträgern oder für die Er-
stellung des Verwendungsnachweises für 
einen Zuschussgeber. Die Kosten- und 
Leistungsrechnung in sozialen Einrich-
tungen und Diensten besteht zumeist aus 
drei zentralen Teilbereichen, die sich mit 
entsprechenden Fragestellungen verbin-
den lassen (Holdenrieder 2013):

■■ Kostenartenrechnung: Welche Kosten 
sind angefallen?

■■ Kostenstellenrechnung: Wo sind die 
Kosten angefallen?

■■ Kostenträgerrechnung: Wofür sind 
die Kosten angefallen?

Abgesehen von Vorgaben der öffentli-
chen Sozialleistungsträger, beispielsweise 
in der Pflegebuchführungsverordnung, 
bestehen im Allgemeinen keine Vorgaben 
in Bezug auf den Aufbau und die Inhalte 
einer Kostenrechnung (vgl. Abb. 2).

Abb. 1: Ein Vergleich offenbart die Vorteile der kaufmännischen gegenüber der ein­
fachen Buchführung.

Quelle: Eigene Darstellung nach Schellberg 2007, 72; Eschenbach/Horak 2003, 216 ff.

Abb. 2: Für den Aufbau und die Inhalte der Kostenrechnung bestehen im Allgemeinen 
keine Vorgaben.

Quelle: Eigene Darstellung

https://doi.org/10.5771/1613-0707-2013-4-20 - Generiert durch IP 216.73.216.24, am 12.03.2026, 23:24:15. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/1613-0707-2013-4-20


23SOZIAL wirtschaft

 TITEL

4/2013

Fazit

Der zunehmende Wettbewerbsdruck so-
wie der Ruf nach mehr Wirtschaftlichkeit 
haben zur Folge, dass die Bedeutung des 
Rechnungswesens in Sozialunternehmen 
steigt. Dies gilt sowohl für das externe als 
auch das interne Rechnungswesen.

Im Rahmen des externen Rechnungs-
wesens sind Sozialunternehmen dabei je 
nach Rechtsform dazu verpflichtet ein 
kameralistisches, ein einfaches oder ein 
kaufmännisches Rechnungswesen ein-
zurichten. In der Praxis entscheiden sich 
aber zunehmend auch Unternehmen, die 
nicht aufgrund gesetzlicher Vorschriften 
dazu verpflichtet sind, zur Einführung 
einer kaufmännischen Buchführung, da 
diese eine Reihe von Vorteilen gegenüber 
der einfachen oder der kameralistischen 
Buchführung aufweisen.

Insbesondere eröffnet das kaufmän-
nische Rechnungswesen im Hinblick 
auf das Streben nach mehr Wirtschaft-
lichkeit eine Vielzahl an Möglichkeiten, 
wie in diesem Beitrag aufgezeigt werden 
konnte.� n
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